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TAGESORDNUNG für die  Sitzung  des Rates der Stadt am Dienstag, dem 05.11.2019, 
16:15 Uhr  

Sitzungsort: großer Sitzungssaal (Raum 312), Rathaus Herne 

Öffentlicher Teil 

1. Fragestunde für Einwohner/-innen:  
"Luftreinhaltung und Bodenbelastung" 

2. Umbesetzung von Ausschüssen; hier: Grüne Fraktion 

3. Bestellung sozial erfahrener Dritter für den Ausschuss für Soziales, Arbeit, 
Gesundheit und Senioren 

4. Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung: Bereitstellung von überplanmäßigen 
Mitteln für die Erstattung von Versorgungslasten nach dem LBeamtVG NRW 

5. Benennung von Vertretern in der Verbandsversammlung des Zweckverbands "KDN - 
Dachverband kommunaler IT-Dienstleister in Nordrhein-Westfalen" 

6. Darstellung der Änderungen und Auswirkungen für die Rechnungsprüfung und den 
Rechnungsprüfungsausschuss aufgrund der Änderungen der Gemeindeordnung 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW)  
sowie  
Neufassung der Rechnungsprüfungsordnung (RPO) 

7. Prüfung des Jahresabschlusses 2018 durch den Rechnungsprüfungsausschuss und 
Entlastung des Oberbürgermeisters für das Haushaltsjahr 2018 

8. Umbesetzung des Ausschusses für Kinder, Jugend und Familie 

9. Fortbestand und Weiterentwicklung der Städtekooperation Integration.Interkommunal 

10. Aufhebung einer vorhandenen öffentlichen Einrichtung und Bildung einer neuen 
öffentlichen Einrichtung / Neubaumaßnahme einer städtischen 
Kindertageseinrichtung am Standort Drögenkamp in Herne,  
Verlagerung eines öffentlichen Kinderspielplatzes am Standort Drögenkamp 

11. Umbesetzung des Ausschusses für Kinder, Jugend und Familie 

12. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die gemeinsame Wahrnehmung von 
Aufgaben nach dem Gesetz über das Apothekenwesen und anderen Gesetzen im 
Bereich der Städte Bochum und Herne - zweite Zusatzvereinbarung - 

13. Zukünftiges Betreiben der Öffentlichen Begegnungsstätte Volkshaus Röhlinghausen 
nach Ablauf des Förderzeitraumes bzw. Auslaufen der Zweckbindungsfrist mit Ablauf 
des Jahres 2019 

14. Abschluss zweier öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen mit der Stadt Bochum 

15. Einrichtung einer Parkraumbewirtschaftungszone im Ortsteil Herne-Süd 

16. Zukunftsinitiative "Wasser in der Stadt von morgen" 
Klimagerechte, gesundheitsförderliche Stadtentwicklung 
- verbesserte Lebensqualität von Menschen - 

17. Resolution: Änderung des § 8 Kommunalabgabengesetz (KAG NRW) 

18. Antrag: Stabsstelle Förderakquise 

19. Antrag: Einbau einer Behindertentoilette in der Sporthalle Wanne-Süd 

20. Antrag: Auftrittsverbot für exotische Tiere 

21. Antrag: Vermeidung von Plastikgeschirr 
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22. Mitteilungen des Oberbürgermeisters 

23. Anfragen der Stadtverordneten 

23.1. Anfrage: Verkaufsoffener Sonntag in Verbindung mit kostenfreiem ÖPNV 

Nichtöffentlicher Teil 

1. Wahl der ehrenamtlichen Richter/-innen für das Verwaltungsgericht in Gelsenkirchen 
zum 01.04.2020 

2. Abberufung einer Prüferin des Fachbereichs Rechnungsprüfung 

3. Bestellung einer Prüferin für den Fachbereich Rechnungsprüfung 

4. Veräußerung eines Objektes an der Straße Am Trimbuschhof 

5. Mitteilungen des Oberbürgermeisters 

6. Anfragen der Stadtverordneten 

Herne, 28.10.2019  Der Oberbürgermeister: Dr. Frank Dudda 

Weitere Informationen zu den Inhalten finden Sie im Ratsinformationssystem unter 
www.herne.de 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Serdar Yücesan 

Für Herrn Serdar Yücesan, * 20.08.1994 in Herne, zuletzt wohnhaft und gemeldet 
Hölkeskampring 101, 44625 Herne, derzeit unbekannten Aufenthaltes, liegt bei der Stadt 
Herne, Fachbereich Bürgerdienste, Fahrerlaubnisbehörde, Südstraße 8, 44625 Herne, 
Zimmer 6 - 9, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 

 Bescheid vom 09.09.2019, Aktenzeichen 24/4-Ko 

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle  
Montag und Dienstag in der Zeit von 8:00 bis 15.30 Uhr 
Donnerstag von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr und 
Freitag von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
in Empfang genommen werden. 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 7. März 2006 (SGV. 
NRW. 2010) als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit 
der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 

Herne, 24.10.2019 
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Advart Öge       

Für Herrn Advart Öge, * 01.03.1972 in Midyat, zuletzt wohnhaft und gemeldet Hauptstr. 361, 
44649 Herne, derzeit unbekannten Aufenthaltes, liegt bei der Stadt Herne, Fachbereich 
Bürgerdienste, Fahrerlaubnisbehörde, Südstraße 8, 44625 Herne, Zimmer 6 - 9, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit: 

 Bescheid vom 28.10.2019, Aktenzeichen 24/4-GO 

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle  
Montag und Dienstag in der Zeit von 8:00 bis 15.30 Uhr 
Donnerstag von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr und 
Freitag von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
in Empfang genommen werden. 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 7. März 2006 (SGV. 
NRW. 2010) als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit 
der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 

Herne, 28.10.2019 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Haribi Construct Srl, 

Walter Anton 

Für Haribi Construct Srl, Walter Anton, letzte bekannte Anschrift: Aleea Staruintei Ap. 56 1, 
Gherla, Cluj - RUMÄNIEN, liegt beim Oberbürgermeister der Stadt Herne, Fachbereich 
Öffentliche Ordnung, Berliner Platz 9, 44623 Herne, Zimmer 2.26 , folgendes Schriftstück zur 
Abholung bereit:  

 Ordnungsverfügung vom 29.10.2019, Aktenzeichen 44/1 San 500/19 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle am Montag, Dienstag und 
Donnerstag in der Zeit von 8:30 bis 12:00 Uhr und 13.30 bis 15.30 Uhr, und am Mittwoch 
und Freitag in der Zeit von 8:30 bis 12:00 Uhr in Empfang genommen werden. 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) in der jeweils geltenden 
Fassung als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 

Herne, 29.10.2019 
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Öffentliche Zahlungserinnerung 

Die Zahlungsabwicklung der Stadt Herne als Vollstreckungsbehörde erinnert an die Zahlung 
der im Monat November 2019 fällig werdenden Steuern und Abgaben.  

Bei verspäteter Zahlung müssen die gesetzlich vorgeschriebenen Säumniszuschläge 
berechnet werden. Falls Mahnung und ggfs. zwangsweise Einziehung erforderlich werden, 
entstehen weitere Kosten. 

Die Bankverbindungen der Stadt Herne und das anzugebende Kassenzeichen entnehmen 
Sie bitte dem jeweiligen Heranziehungsbescheid. 

Herne, 31.10.2019  Zahlungsabwicklung als Vollstreckungsbehörde 


	Amtliches Mitteilungsblatt der Stadt Herne
	TAGESORDNUNG für die  Sitzung  des Rates der Stadt am Dienstag, dem 05.11.2019, 16:15 Uhr
	Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Serdar Yücesan
	Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Advart Öge
	Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Haribi Construct Srl, Walter Anton
	Öffentliche Zahlungserinnerung


